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Vorlage Nr. 101.19.360 
 
 
Änderung und Anpassung der Betriebskostenzuschussverträge freier Träger der 
Tagesbetreuung für Grundschulkinder 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Susanne Völker 
 
Mitberichterstatter/-in:  
  
  
  
  
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem in der Anlage aufgeführten Vertragsentwurf über die Förderung von 
Einrichtungen zur Tagesbetreuung für Grundschulkinder freier Träger mit den 
„Musterkalkulationen und den Anlagen 1 und 2“ wird zugestimmt. Die Verträge 
sollen zum 01.01.2021 in Kraft treten. 
 
Die hierfür erforderlichen Mittel stehen bei Kostenstelle 592 090 Förderung von 
Kitas freier Träger, Sachkonto 712 80 00, zur Verfügung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Anpassungen der Betriebskostenzuschussverträge sind notwendig, um die 
Kostensteigerungen der letzten Jahre bei den freien Trägern anzugleichen. 
Es wurde eine durchgängige Dynamisierung der von Steigerungen betroffenen 
Positionen mit in den Vertrag aufgenommen und der finanzielle 
Bewegungsspielraum bei der Umsetzung von Qualität durch Aufnahme neuer 
Positionen in die Musterkalkulation verbessert. Um das Verwendungsnachweis-
verfahren zu vereinfachen, wurde die Angleichung an das der Kitas vorgenommen. 
 
Die Verhandlungen zur Änderung und Anpassung begannen bereits im Januar 
2020 und waren zur Umsetzung für das Jahr 2021 geplant, mussten aufgrund der 
pandemischen Corona-Lage jedoch mehrmals länger ruhen. Die Mittel für die 
finanzielle Umsetzung wurden für den Haushalt 2021 berücksichtigt. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 10. Januar 2022 beschlossen. 
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Oberbürgermeister 




